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	Die Arbeitsgerichtsbarkeit
	Geschäftsverteilung

  

  
    
      
            
    Geschäftsverteilung
    Kurzfassung 2024

  

        
Stand 1. Januar 2024. In der Geschäftsverteilung werden den Senaten des Bundesarbeitsgerichts die Rechtsgebiete zugeordnet sowie die Richterinnen und Richter den Senaten zugewiesen. Beim Bundesarbeitsgericht bestehen derzeit zehn Senate. Die Zuteilung der Berufsrichter, der ehrenamtlichen Richter an die Senate sowie der Rechtsgebiete erfolgt durch den jährlich neu aufzustellenden Geschäftsverteilungsplan. Diesen beschließt das Präsidium des Bundesarbeitsgerichts gemäß § 21 e Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) jeweils für ein Geschäftsjahr.



 
      

      

  
    

  

	
		
		

  


        
          
    Erster Senat
    

  


      
        	Materielles Betriebsverfassungs-, Personalvertretungs- und Sprecherausschussrecht
	Vereinigungsfreiheit
	Tariffähigkeit und Tarifzuständigkeit
	Arbeitskampfrecht


Senatsmitglieder

Vorsitzende: Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Gallner

	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Ahrendt
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Rinck


      


          

      




  


        
          
    Zweiter Senat
    

  


      
        	Beendigung oder Änderung des Arbeits- und Berufsausbildungsverhältnisses durch Kündigung sowie daran anschließende Weiterbeschäftigungs- und Abfindungsansprüche
	Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung
	Betriebsübergang


Senatsmitglieder

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Koch

	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Niemann
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Schlünder


      


          

      




  


        
          
    Dritter Senat
    

  


      
        	Betriebliche Altersversorgung einschließlich Versorgungsschäden


Senatsmitglieder

Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht Rachor

	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Waskow
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Roloff


      


          

      




  


        
          
    Vierter Senat
    

  


      
        	Tarifvertragsrecht
	Anwendbarkeit eines Tarifvertrags in seiner Gesamtheit auf ein Arbeitsverhältnis
	Ein-, Höher-, Um- und Rückgruppierungen


Senatsmitglieder

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Treber

	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Rennpferdt
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Klug
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Betz


      


          

      




  


        
          
    Fünfter Senat
    

  


      
        	Arbeitsentgeltansprüche einschließlich Zuschläge für Mehrarbeit, Naturalvergütungen und Arbeitszeitkonten
	Entgeltfortzahlung
	Mindestentgelte, Arbeitspflicht, Beschäftigungspflicht


Senatsmitglieder

Vorsitzender: Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts Dr. Linck

	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Biebl
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Bubach
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Neumann


      


          

      




  


        
          
    Sechster Senat
    

  


      
        	Auslegung von Tarifverträgen und Dienstordnungen des öffentlichen Dienstes, von Tarifverträgen bei den Alliierten Streitkräften sowie von Tarifverträgen, an die in einer Rechtsform des bürgerlichen Rechts betriebene Unternehmen gebunden sind, an denen überwiegend juristische Personen des öffentlichen Rechts Anteile halten
	Tarifverträge und Arbeitsrechtsregelungen der Religionsgesellschaften
	Kirchliches Mitarbeitervertretungsrecht
	Insolvenzrecht
	Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
	Beendigung des Arbeitsverhältnisses in anderer Weise als durch Kündigung
	alle nicht in die Zuständigkeit eines anderen Senats fallende Streitigkeiten und Verfahren


Senatsmitglieder

Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht Spelge

	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Volk
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Wemheuer
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Heinkel


      


          

      




  


        
          
    Siebter Senat
    

  


      
        	Beendigung oder Änderung des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Befristung, Bedingung oder aufgrund des AÜG sowie jeweils daran anschließende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung
	Formelles Betriebsverfassungs-, Personalvertretungs- und Sprecherausschussrecht
	Beschlussverfahren einer nach dem SGB IX gebildeten Arbeitnehmervertretung


Senatsmitglieder

Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht Schmidt

	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Klose
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Hamacher
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Wullenkord


      


          

      




  


        
          
    Achter Senat
    

  


      
        	Schadensersatz, Entschädigung, Vertragsstrafen
	Wettbewerbsrecht
	Handelsvertreterrecht
	Zwangsvollstreckungsrecht
	Konkurrentenklage (Art. 33 Abs. 2 GG)
	Datenschutzrechtliche Ansprüche


Senatsmitglieder

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Spinner

	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Krumbiegel
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Berger
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Pulz


      


          

      




  


        
          
    Neunter Senat
    

  


      
        	Erholungs-, Bildungs-, Sonder- und Erziehungsurlaub/Elternzeit, akzessorisches Urlaubsgeld
	Altersteilzeit und andere Formen des Vorruhestands
	Zeugnis, Arbeitspapiere, Personalakten
	Änderung oder Begründung eines Arbeitsverhältnisses
	Arbeitnehmerstatus
	Berufsbildung
	Teilhabe am Arbeitsleben nach dem SGB IX


Senatsmitglieder

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Kiel

	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Zimmermann
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Suckow
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Darsow-Faller


      


          

      




  


        
          
    Zehnter Senat
    

  


      
        	Sondervergütungen aller Art
	Zulagen, Zuschläge und Ausgleich für unter besonderen Umständen geleistete Arbeit
	Rechtsstreite, die das Verhältnis zu einer gemeinsamen Einrichtung der Tarifvertragsparteien betreffen


Senatsmitglieder

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht Reinfelder

	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Günther-Gräff
	Beisitzer: Richter am Bundesarbeitsgericht Pessinger
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Weber
	Beisitzerin: Richterin am Bundesarbeitsgericht Nowak
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        Die Geschäftsordnung des Bundesarbeitsgerichts in der vom Bundesrat am 11. April 2003 bestätigten Fassung.

      


        
                
        Geschäftsordnung              
      

    

      


        

      
      




  


        
          
    Verwaltungsanordnung
    

  


      
        Verwaltungsanordnung vom 15. November 2022 (BAnz AT 14.12.2022 B2)

Auf der Grundlage von § 2 der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei den obersten Gerichten des Bundes nach § 298a der Zivilprozessordnung, § 14 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46e des Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65b des Sozialgerichtsgesetzes, § 55b der Verwaltungsgerichtsordnung und § 52b der Finanzgerichtsordnung vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 745) wird bestimmt, dass beim Bundesarbeitsgericht die Akten in den nach dem 31. Dezember 2022 eingehenden Verfahren des Sechsten, Siebten und Achten Senats elektronisch geführt werden.

Verwaltungsanordnung vom 24. März 2022 (BAnz AT 14.04.2022 B8)

Auf der Grundlage von § 2 der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei den obersten Gerichten des Bundes nach § 298a der Zivilprozessordnung, § 14 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46e des Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65b des Sozialgerichtsgesetzes, § 55b der Verwaltungsgerichtsordnung und § 52b der Finanzgerichtsordnung vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 745) wird bestimmt, dass beim Bundesarbeitsgericht die Akten in den nach dem 30. April 2022 eingehenden Verfahren des Dritten, Neunten und Zehnten Senats elektronisch geführt werden.

Verwaltungsanordnung vom 27. September 2021 (BAnz AT 12.10.2021 B1)

Auf der Grundlage von § 2 der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei den obersten Gerichten des Bundes nach § 298a der Zivilprozessordnung, § 14 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46e des Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65b des Sozialgerichtsgesetzes, § 55b der Verwaltungsgerichtsordnung und § 52b der Finanzgerichtsordnung vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 745) wird bestimmt, dass beim Bundesarbeitsgericht auch die Akten in den nach dem 31. Oktober 2021 eingehenden AZR- und ABR-Verfahren des Ersten, Zweiten, Vierten und Fünften Senats elektronisch geführt werden.

Verwaltungsanordnung vom 9. Juni 2021 (BAnz AT 17.06.2021 B4)

Auf der Grundlage von § 2 der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei den obersten Gerichten des Bundes nach § 298a der Zivilprozessordnung, § 14 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46e des Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65b des Sozialgerichtsgesetzes, § 55b der Verwaltungsgerichtsordnung und § 52b der Finanzgerichtsordnung vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 745) wird bestimmt, dass beim Bundesarbeitsgericht die Akten in den nach dem 30. Juni 2021 eingehenden Verfahren des Ersten, Zweiten, Vierten und Fünften Senats elektronisch geführt werden. Hiervon ausgenommen sind AZR- und ABR-Verfahren.
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Informationen


Die mündlichen Verhandlungen vor dem Bundesarbeitsgericht sind öffentlich. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.
Bei Besuchen von Gruppen wird um rechtzeitige Anmeldung mit dem nachfolgenden Formular gebeten. Die mündlichen Verhandlungen finden in der Regel von Dienstag bis Donnerstag, jeweils mit Beginn am Vormittag statt. Die Termine zu den Verhandlungen finden Sie hier.

 
Einzelpersonen können ohne vorherige Anmeldung an mündlichen Verhandlungen im Bundesarbeitsgericht teilnehmen. Auch hier empfehlen wir jedoch eine schriftliche Anmeldung.

 
Ist zu einer Sitzung eine größere Anzahl von Zuhörern oder Vertretern der Medien zu erwarten, werden Platzkarten ausgegeben. Das jeweilige Verfahren wird im Einzelfall geregelt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der organisatorischen Gegebenheiten und der großen Nachfrage nicht alle Anfragen positiv beantwortet werden können.

 
Hinweise für Besucherinnen und Besucher:

 
Für den Zutritt zum Gebäude des Bundesarbeitsgerichts muss sich jeder Besucher ggf. mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen können. Größere Gepäckstücke dürfen nicht in die Sitzungssäle mitgenommen werden.
Im Eingangsbereich stehen Schließfächer zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher sind Ton-, Bild- und Filmaufnahmen während der Verhandlung untersagt. In den Sitzungssälen sind Mobil-Telefone auszuschalten.

 
Für den Sitzungsbesuch am Bundesarbeitsgericht gibt es zwar keine gesonderte Kleiderordnung, aus Respekt vor der Rechtsprechung und angesichts der Bedeutung, die diese für die Betroffenen hat, ist es jedoch angemessen, eine offizielle und dem Anlass entsprechende Kleidung zu tragen. Dies beinhaltet auch, dass Sitzungen in den Sommermonaten nicht in kurzen Hosen, Miniröcken und Flip-Flops etc. aufgesucht werden.

 
Essen und Trinken sind in den Sitzungssälen nicht gestattet. Das gesamte Gebäude des Bundesarbeitsgerichts einschließlich des Innenhofes ist rauchfrei.

 
Bitte füllen Sie nun das nachfolgende Formular für Ihren geplanten Sitzungsbesuch aus.


Die nachfolgenden Angaben sind bis auf Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse freiwillig. Eine Rückmeldung zu Ihrem Anliegen kann nur erfolgen, wenn Sie uns zumindest eine Möglichkeit nennen, wie wir Sie erreichen können. Um eine verzögerte Bearbeitung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine vollständige Angabe Ihrer Daten. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die nicht entsprechend gekennzeichneten Felder keine Pflichtangaben sind. Soweit Sie die Eingabemaske ausfüllen, werden Ihre Angaben zusammen mit Ihrer Nachricht an die für die Bearbeitung Ihres Anliegens zuständige Stelle weitergeleitet.
 
 
Weitere Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.





Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.



Ihre Kontaktdaten




Vorname




Nachname




E-Mail-Adresse




Telefonnummer




Organisation




Anzahl der Teilnehmer (max. 30)









Sitzungsinformationen




Senat– Bitte auswählen –
9. Senat
8. Senat
7. Senat
6. Senat
5. Senat
4. Senat
3. Senat
2. Senat
10. Senat
1. Senat






Tag des Besuchs




Aktenzeichen




Weitere Kommentare

450
Zeichen übrig







Please leave this field empty.


  Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erteile die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung meiner vorstehend eingegebenen Daten. *

















  


 



















Informationen

Mit dem nachfolgenden Formular bitten wir Medienvertreter, sich für einen Sitzungstermin beim Bundesarbeitsgericht anzumelden.

   
Fotos- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal sind nur durch Medienvertreter und in der Regel nur vor Einzug des Senats gestattet. Eine gesonderte Akkreditierung ist hierfür nicht erforderlich. Wir bitten bei Interesse dennoch um einen Hinweis mit folgendem Formular.

 
Ist die Aufnahme der Verkündung einer Entscheidung in Bild und Ton zugelassen (§ 169 Abs. 3 Satz 1 GVG iVm. § 72 Abs. 6 ArbGG) wird dies unter Sitzungstage gesondert bekannt gegeben. Mit der Veröffentlichung beginnt das Akkreditierungsverfahren.

 
Für Fernseh- und Filmaufnahmen von der Entscheidungsverkündung werden ggf. Medienpools gebildet. Zugelassen werden zwei Fernseh-/Filmteams (ein öffentlich-rechtlicher und ein privat-rechtlicher Sender mit jeweils einer Kamera). Die Poolführer verpflichten sich, gefertigte Fernseh- und Filmaufnahmen anderen Fernsehsendern bzw. Film-Aufnehmenden, die sich nicht erfolgreich akkreditiert haben, auf Anfrage unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Ein Medienvertreter, der die erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht erfüllt, kann nicht Poolführer werden. Die Bereitschaft zur Übernahme einer Poolführerschaft ist mit dem Akkreditierungsgesuch ausdrücklich zu erklären. Die Vergabe der Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der Akkreditierung; bei etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los.


Zugelassen sind höchstens zwei TV- bzw. Filmkameras. Fernseh- und Filmaufnahmen dürfen nur von den zugewiesenen Plätzen aus gefertigt werden. Tonaufnahmen erfolgen über einen zentralen Tonabnahmepunkt. Während der Entscheidungsverkündung sind die Kameras an ihren Plätzen zu belassen und ausschließlich auf die Richterbank zu richten. Kameraschwenks sind nur innerhalb der seitlichen Begrenzungen der Richterbank zulässig. Auflagen des Gerichts sind einzuhalten. Anweisungen der Wachtmeister ist Folge zu leisten.


Anregungen für eine Zulassung können Sie mit dem nachfolgenden Formular an die Pressestelle richten. Nach 10:00 Uhr des Vortags der Sitzung kann eine Beschlussfassung und Akkreditierung nicht mehr gewährleistet werden.


Für Interviews mit den Prozessbeteiligten steht das Foyer vor dem Sitzungssaal zur Verfügung.
 
 
Wir weisen darauf hin, dass eine Entscheidung in der Sache nicht notwendig noch am Tag der mündlichen Verhandlung verkündet wird. Der erkennende Senat beraumt in diesem Fall einen gesonderten Verkündungstermin an.

 
Ob die angegebenen Termine bestehen geblieben sind, erfragen Sie bitte bei der jeweiligen Senatsgeschäftsstelle des Bundesarbeitsgerichts oder bei der Pressestelle.

 
Wenn Sie das nachfolgende Formular ausfüllen, helfen Sie uns einzuschätzen, wie groß das öffentliche Interesse an einem Verhandlungstermin ist. So können wir versuchen, einen Sitzungssaal auszuwählen, in dem nach Möglichkeit die gesamte interessierte Öffentlichkeit Platz findet.

 
Eine Platzreservierung wird nicht vorgenommen.


Die nachfolgenden Angaben sind bis auf Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse freiwillig. Eine Rückmeldung zu Ihrem Anliegen kann nur erfolgen, wenn Sie uns zumindest eine Möglichkeit nennen, wie wir Sie erreichen können. Um eine verzögerte Bearbeitung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine vollständige Angabe Ihrer Daten. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die nicht entsprechend gekennzeichneten Felder keine Pflichtangaben sind. Soweit Sie die Eingabemaske ausfüllen, werden Ihre Angaben zusammen mit Ihrer Nachricht an die für die Bearbeitung Ihres Anliegens zuständige Stelle weitergeleitet.
 
 
Weitere Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.





Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.



Ihre Kontaktdaten


Vorname




Nachname




E-Mail-Adresse




Telefonnummer




Medienorganisation




Anzahl der Teilnehmer









Sitzungsinformationen




Senat– Bitte auswählen –
9. Senat
8. Senat
7. Senat
6. Senat
5. Senat
4. Senat
3. Senat
2. Senat
10. Senat
1. Senat






Tag des Besuchs




Aktenzeichen




Weitere Kommentare

450
Zeichen übrig







Please leave this field empty.


  Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erteile die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung meiner vorstehend eingegebenen Daten. *

















  
    
  
  
    

  















    
  
  
  
    
            
        	
  
    Datenschutzübersicht
  

	
    
      Notwendige Cookies
    
  


      

      
    
      
           
            
              Datenschutzübersicht
            

            

  [image: ]


          

          
          

            
              

    
  	Diese Website verwendet Cookies, um die Online-Nutzung zu verbessern. Cookies die als notwendig kategorisiert sind, werden in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind.

Weitere Informationen: Datenschutzerklärung

  	  

  



              
  
    Notwendige Cookies
    
      Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten (z. B. für die "Hoher Kontrast"-Einstellung).

Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.

      
        
          
                
              Cookies aktivieren oder deaktivieren        
              
              
            
          

          
        

        
      

      
                                              
    

    
  

  
              
              
              
            

            
          

          
          
            
	

            

  

          

          
      

      

      


    

    
  

  
  


